
haltsvereinbarung beurkunden soll, nicht entgegenwirken.
Folge der versäumten Beratung wären umso aufwändigere
Folgeprozesse, die für die Betroffenen und die Justiz höhere
finanzielle Belastungen bedeuten würden. Die erhofften Ein-
sparungen aber – dessen bin ich mir sicher – blieben aus.
Die Argumentation, dass heute bereits 71 % der Scheidungen
einvernehmlich seien und daher keine Anwälte benötigt wür-
den, ist nicht durchgreifend. Umgekehrt wird ein Schuh da-
raus: Die Scheidung selbst verläuft einvernehmlich, nachdem
die streitigen Scheidungsfolgen durch Anwälte im Interesse
ihrer Mandanten verhandelt worden sind. Scheidungen sind
eben nicht „leicht“ – weder emotional noch wirtschaftlich.
Dies sollte auch nicht durch die Aufhebung des Anwalts-
zwangs suggeriert werden. Es geht um eine ernste Angelegen-
heit: die Beendigung einer Ehe.
Ehe und Familie sind unser gesellschaftliches Leitbild, das in
Artikel 6 des Grundgesetzes unter den besonderen Schutz
der staatlichen Ordnung gestellt wird. Andere Lebensfor-
men dürfen nicht diskriminiert werden. Aber die Ehe ist
Bestandteil unserer gesellschaftlichen Identität, unserer Tra-
dition. Sie ist ein Wert an sich, auch und gerade in Zeiten, in
denen mehr als 200 000 Ehen im Jahr geschieden werden. Die
Ehe ist nach wie vor die grundlegende Lebensform. Sie ist die

Keimzelle der Gesellschaft, aus der die Weichen gestellt
werden für die Weitergabe des Lebens, für die moralische
und emotionale Orientierung der Heranwachsenden, für die
Übernahme von Verantwortung für andere. Es ist somit ein
falsches gesellschaftspolitisches Signal, die Scheidung zu
bagatellisieren. Wer die klassische Familie und die Ehe ent-
wertet, destabilisiert die bürgerliche Gesellschaft.
Auf Initiative der Länder Berlin und Sachsen-Anhalt ist
über die „Scheidung light“ in den Ausschüssen beraten wor-
den. Dabei geht diese Initiative über die im Referentenent-
wurf des Bundesjustizministeriums enthaltenen Vorschläge
hinaus:
Während die Bundesjustizministerin in ihrer Pressemitteilung
vom 15. Februar 2006 nur von kinderlosen Ehen sprach,
erweitert die Empfehlung des Finanzausschusses den An-
wendungsbereich sogar auf Ehen ohne gemeinschaftliche
minderjährige Kinder.
Hessen hat die Empfehlung zur „Scheidung light“ in den
Ausschüssen nicht mitgetragen. Ich werbe dafür, eine Stel-
lungnahme gem. Ziffer 48 der Strichdrucksache nicht zu
beschließen. – Herzlichen Dank.“

Gabriele Göhler-Schlicht, Vorsitzende Richterin am
OLG Köln

Besserer Schutz f�r gef�hrdete Kinder

Das Bundeskabinett hat am 11.7.2007 einen Gesetzentwurf
zum Schutz vernachlässigter, misshandelter und verhaltens-
auffälliger Kinder beschlossen, der auf den Empfehlungen
einer Experten-Arbeitsgruppe beruht, die das BMJ im März

2006 eingesetzt hatte. Der Abschlussbericht und der Regie-
rungsentwurf sind abrufbar unter www.bmj.bund.de.

Die Redaktion

Seit 30 Jahren: Ehescheidungen ohne „Schuldprinzip“
Pressemitteilung der Arbeitsgemeinschaft Familienrecht vom 2.7.2007 – FamR 04/07

Berlin (DAV). Am 1. Juli 1977 kam es zu einem Paradigmen-
wechsel bei Scheidungen. Seitdem können Ehen geschieden
werden, die „zerrüttet“ sind. Das war das Ende des „Schuld-
prinzips“. „Eine Ehe kann geschieden werden, wenn sie
gescheitert ist“ heißt es heute im Bürgerlichen Gesetzbuch.
Mit dem „Zerrüttungsprinzip“ kehrte mehr Gerechtigkeit ins
Familienrecht ein, teilt die Arbeitsgemeinschaft Familien-
recht mit.
Vor dem 1. Juli 1977 war eine Scheidung nur bei Feststellung
der Schuld eines Ehepartners oder beider Ehepartner möglich.
Wurde man schuldig geschieden, gab es keine Chance, die
elterliche Sorge zu bekommen. Auch Unterhaltszahlungen

blieben aus. Das hatte zur Folge, dass vor Gericht viel
schmutzige Wäsche gewaschen wurde. Trennungswillige be-
logen den Richter. Wenn sich Eheleute „im Guten“ trennen
wollten, wurde darüber verhandelt, wer die Schuld auf sich
nimmt. Oder sie blieben verheiratet, obwohl sie seit Jahren
getrennte Wege gingen.
Am 1. Juli 1977 wurde mit dem Inkrafttreten der 1. Eherechts-
reform die Fiktion von der Unauflöslichkeit der Ehe relati-
viert. Eine weitere Errungenschaft der Reform war der Ver-
sorgungsausgleich. Alle während der Ehe erworbenen
Anwartschaften in der Altersversorgung werden bilanziert
und entsprechend ausgeglichen.
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